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3  Persönliche Ermittlungen des Staatsanwalts 
 
(1) 1Der Staatsanwalt soll in bedeutsamen oder in rechtlich oder tatsächlich schwierigen Fällen den 
Sachverhalt vom ersten Zugriff an selbst aufklären, namentlich den Tatort selbst besichtigen, die 
Beschuldigten und die wichtigsten Zeugen selbst vernehmen. 2Bei der Entscheidung, ob er den Verletzten 
als Zeugen selbst vernimmt, können auch die Folgen der Tat von Bedeutung sein.

(2) 1Auch wenn der Staatsanwalt den Sachverhalt nicht selbst aufklärt, sondern seine Ermittlungspersonen 
(§ 152 Absatz 1 GVG), die Behörden und Beamten des Polizeidienstes (§ 161 Absatz 1 StPO) oder andere 
Stellen damit beauftragt, hat er die Ermittlungen zu leiten, mindestens ihre Richtung und ihren Umfang zu 
bestimmen. 2Er kann dabei auch konkrete Einzelweisungen zur Art und Weise der Durchführung einzelner 
Ermittlungshandlungen erteilen (vgl. auch Anlage A).

(3) 1Bei formlosen mündlichen Erörterungen mit dem Anzeigenden, dem Beschuldigten oder mit anderen 
Beteiligten sind die Vorschriften der §§ 52 Absatz 3 Satz 1, 55 Absatz 2, 163a Absatz 3 Satz 2 StPO zu 
beachten. 2Über das Ergebnis der Erörterung ist ein Vermerk niederzulegen.


